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extérieur et d'un tapis qui empêche de glisser dans le fond, ceci

pour les personnes âgées peu sûres. Il existe également des services

pour les infirmes dont les mains ou les doigts sont paralysés et
raides.

Ces moyens auxiliaires sont encore peu connus et c'est dommage.
C'est pourquoi la Fédération suisse des institutions en faveur des

invalides vient d'éditer des feuilles d'information sur des usten-
siles de ce genre. Cette première série montre 40 moyens auxili-
aires divers destinés à tous les domaines de la vie, accompagnés du

prix et de la source de production. Les pages présentes contiennent
des objets finis qu'on peut acheter. Dans quelques mois d'autres
séries paraîtront, contenant également des esquisses qui permet-
tront de fabriquer soi-même des ustensiles rares ainsi que de bons

«trucs».

On peut en toute conscience recommander cette collection aux

handicapés du mouvement, aux malades chroniques et aux vieil-
lards. On peut obtenir la publication au secrétariat de la Fédération
suisse des institutions en faveur des invalides, auprès de Pro In-
firmis, case postale, Zurich 32, au prix de fr. 11.— (en classeur

avis) ou fr. 8.50 (dans une chemise).

Vormundschaftliche Massnahmen im Alter

Die 5V/weizerijzAe Ferei«igzz«g zz/«z 5V/«/te z/er geistige«
(Les.zz«z/Äei/ Aie// <a«z 18. AfûVz 15)64 zz«îer öle;« pDrxite w« Cûe/-
staz/Df2t Dr. H. O. P/is/er, Z«rie/?, i« Pie/ /Are /zzAres:fefjzz»z«z-

/»«g zz£. Zzz«z 7Ae«z« z/er ErAa/tewg z/er geistige« Creszz«z/Aezt i«z

H/ler igr<ar/>e« Pe/ere«/e« «zzs wrszAiez/e«e« EzzcMreise«. Es ht
zwgeseAe«, ei«e« Tei/ z/er Pe/efzz/e i« z/ieser Zei/scAfijt zeiez/er-

zzzge&e«; «vV £egi««e« »z/t z/e« Aerzwfzzge«z/e« Hzzs/«Af#«ge«
z/es èe^«««/e« iozizz/zeissewszAzz/l/ers Dr. izzr. /Vfzar Dess-Dzzeèef/i,
Zo//i/èo« ZD, z//«z hei/è/e«, zzèer «ir/t »zi«z/er zzD/ze//e« Pro£/e«z

z/er zw«zzz«z/ic/?zz///izAe« Afzzss«zz/wze« i»z A/îer.

Ei«/eito«g

Ausführungen über vormundschaftliche Massnahmen im Alter
verlangen eine Standortsbestimmung in rechtlicher und fürsorge-
rischer Hinsicht.



/» Hiwj/Vii/ können drei Stufen der Vormundschaft-
liehen Erwachsenenfürsorge unterschieden werden. Die Stufen
orientieren sich am Begriff der Handlungsfähigkeit. Die Hand-

lungsfähigkeit besitzt, wer mündig und urteilsfähig ist (ZGB 13).
Die Mündigkeit tritt mit dem vollendeten 20. Altersjahr ein

(ZGB 14); und die Urteilsfähigkeit wird vom Gesetz als die

Fähigkeit umschrieben, vernunftgemäss zu handeln (ZGB 16).
Es gibt nun vormundschaftliche Massnahmen, die die Handlungs-
fähigkeit überhaupt nicht beeinträchtigen. Das sind die verschie-
denen Formen der Beistandschaft. Dann kennt das Gesetz eine

Gruppe von Massnahmen, die eine Beschränkung der Handlungs-
fähigkeit bewirken. Hier handelt es sich um die drei Formen der
Beiratschaft. Und schliesslich kann auch ein Entzug der Hand-

lungsfähigkeit, die Entmündigung, ausgesprochen werden, die

zur Anordnung einer Vormundschaft führt.
Eine Massnahme der gesetzlichen Fürsorge soll nie weiter gehen,
als der erstrebte Zweck erfordert. Genügt eine Massnahme ohne

Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit, eine Beistandschaft
also, so soll keine Beschränkung der Handlungsfähigkeit ausge-
sprochen werden. Ebenso soll auf eine Entmündigung, auf den

Entzug der Handlungsfähigkeit, verzichtet werden, wenn eine

blosse Beschränkung der Handlungsfähigkeit im Sinne der Bei-
ratschaft als hinreichende Massnahme erscheint.

/imofgcràc/W muss darauf hingewiesen werden,
dass alle Massnahmen der vormundschaftlichen Altersfürsorge
als Hilfe und Schutz gedacht sind. Bei richtig verstandener

Anwendung des Gesetzes haben vormundschaftliche Massnah-

men weder direkt noch indirekt Strafcharakter. Die vormund-
schaftlichen Behörden sollten sich auch nie aus Ressentiments, aus

Aversionen oder aus irgendwelchen negativen Gefühlen und Ein-
Stellungen heraus zur Anordnung vormundschaftlicher Massnah-

men bestimmen lassen. Verständnis für die Lebenslage, für die

psychische Verfassung, für Art und Ausmass von Altersverände-

rungen, Verständnis für die vielleicht recht beschränkten Mög-
lichkeiten eines alten Klienten, aber auch Verständnis für seine

lebensnotwendigen Bedürfnisse sind ebensosehr Voraussetzung
für die Bestimmung der geeigneten vormundschaftlichen Mass-
nahmen wie Bereitschaft und Wille, einem Menschen im Rahmen
der effektiven Möglichkeiten wirksam zu helfen. Es sind also

diagnostische Ueberlegungen, die von der fürsorgerischen Seite
her zur sinnvollen und zweckmässigen Massnahme führen. LTnd



zudem kommen noch die Prinzipien der modernen Individualfür-

sorge — auf der Basis diagnostischer Ueberlegungen — zur
Anwendung. Ich denke an die Grundsätze der Individualisierung,
der annehmenden und nicht moralisch-wertenden Haltung sowie

an den Grundsatz der Respektierung der Persönlichkeit und des

Selbstbestimmungsrechtes des Klienten, wobei das Selbstbestim-

mungsrecht natürlich nur in sozial akzeptablen Grenzen spielen
kann.
Sind die gesetzlichen Voraussetzungen zum vormundschaftlichen
Einschreiten gegeben, so entscheiden fürsorgerisch-diagnostische
Ueberlegungen, ob vormundschaftliche Massnahmen an sich

zweckmässig sind und welche Massnahmen im konkreten Falle
indiziert ist. Oder anders ausgedrückt: Zu den objektiven gesetz-
lieh umschriebenen Voraussetzungen muss ein praktisches, sub-

jektives Bedürfnis nach vormundschaftlichem Schutz hinzutreten.

I. BUiLzwisbrAj/Tte« <sU/'

Für unsere Betrachtungen sind drei Formen der Beistandschaft

von Interesse.

1. Eiwe nach ZGB 392 Ziff. 1 kann

angeordnet werden, wenn eine mündige Person infolge von
Krankheit oder dergleichen weder selbst zu handeln, noch einen
Vertreter zu bezeichnen vermag. Für einen alten Menschen, der
den alltäglichen Anforderungen des Lebens noch einigermassen
gewachsen ist, kann es eine Hilfe sein, in einer besonders kom-

plizierten Angelegenheit durch einen Beistand vertreten zu wer-
den. Ich denke etwa an die Durchführung einer Erbteilung, den

Verkauf einer Liegenschaft, die Liquidierung eines Geschäftes

usw. Hier handelt es sich jedoch ausschliesslich um die Bestellung
einer Beistandschaft für die Behandlung einer bestimmten Ange-
legenheit, um eine sogenannte Beistandschaft ad hoc, die nach

Erledigung des Geschäftes wieder aufgehoben wird.

2. föwe nach ZGB 393 Ziff. 3

bezweckt die Vermögensverwaltung bei Unfähigkeit einer Per-

son, die Verwaltung ihres Vermögens selbst zu besorgen oder
einen Vertreter zu bestellen, falls nicht eine eingreifendere vor-
mundschaftliche Massnahme anzuordnen ist. Dieser Verwaltungs-
beistandschaft kommt in der vormundschaftlichen Altersfürsorge



grosse Bedeutung zu. Sie führt zur zuverlässigen Vermögensver-
waltung durch den Beistand. Dieser muss der Vormundschafts-
behörde periodisch — mindestens alle zwei Jahre — Rechnung
ablegen und auch für alle wichtigeren Entscheidungen dieZustim-

mung der Behörde einholen. Das Gesetz verbindet mit dieser

Verwaltungsbeistandschaft keine persönliche Fürsorge im Inter-
esse der verbeiständeten Person. Doch zeigen die praktischen
Erfahrungen zur Genüge, dass auf rein freiwilliger Grundlage
auch mit dieser Beistandschaft eine persönliche Hilfe und Betreu-

ung verbunden werden kann.

3. £i«<? nach ZGB 394 kann

angeordnet werden, wenn der Gesuchsteller auf den Schutz und
die Fürsorge eines Beistandes angewiesen ist. Wer ein solches

Begehren stellt, muss noch über die nötige Urteilsfähigkeit ver-
fügen, um Sinn und Bedeutung einer Beistandschaft ermessen zu

können. Eine ältere Auffassung wollte auch die Beistandschaft
auf eigenes Begehren nur zum Zwecke der Vermögensverwaltung
zulassen. Nach moderner Auffassung dagegen ist die Beistand-
schaft auf eigenes Begehren «die mildeste Form einer auf die
Dauer angelegten umfassenden vormundschaftlichen Hilfe»
(Kommentar Egger, 2. Aufl. Zürich 1948, N 3 zu ZGB 394; in

gleichem Sinne BGE 71 II 19). Sie erstreckt sich auf die ver-
mögensrechtlichen und persönlichen Angelegenheiten des Ver-
beiständeten.

Alle drei Formen der Beistandschaft—Vertretungsbeistandschaft,
Verwaltungsbeistandschaft, Beistandschaft auf eigenes Begeh-
ren —- führen zu keiner Beeinträchtigung der Handlungsfähig-
keit. Diese Massnahmen sind deshalb auch nicht zu veröffent-
liehen, was verbeiständete Personen ganz besonders schätzen. Da
die Handlungsfähigkeit erhalten bleibt, ist die Massnahme in
rechtlicher und fürsorgerischer Hinsicht nur dann sinnvoll, wenn
die Person unter Beistandschaft entweder diese Massnahme und
die gesamte Tätigkeit des Beistandes akzeptiert oder mit Rück-
sieht auf die psychische Verfassung überhaupt nicht mehr aktions-

fähig ist. Passt einer verbeiständeten Person die Beistandschaft
nicht mehr, so ist die Massnahme aufzuheben oder durch eine
wirksamere Massnahme zu ersetzen (BGE 71 II 20). Eine solche

Beistandschaft bildet nie eine Rechtsgrundlage zur zwangsweisen
Durchführung einer Hospitalisierung in einem Altersheim, Pfle-
geheim oder in einer psychiatrischen Klinik. Dieser Umstand



mag in der Altersfürsorge das Anwendungsgebiet der Beistand-

schaft einschränken; doch darf nicht übersehen werden, dass —
abgesehen von sehr schweren Altersveränderungen — Zwangs-
weise Einweisungen nach Möglichkeit umgangen werden sollten.

Verlangt die psychische Verfassung eines Menschen aus finan-
ziell-wirtschaftlichen Rücksichten die Beschränkung der Hand-

lungsfähigkeit, so stehen uns drei Formen der Beiratschaft nach

ZGB 395 zur Verfügung.

1. Di<? die zum schwächsten Eingriff in
die Handlungsfähigkeit führt, verlangt die Mitwirkung des Bei-
rates für bestimmte Rechtsgeschäfte mit finanzieller Tragweite.
Diese Rechtsgeschäfte sind in ZGB 395 Ziff. 1 bis 9 abschlies-

send aufgezählt. Für die rechtsgeschäftliche Betätigung in diesem
Rahmen sind Beirat und Person unter Beiratschaft aufeinander

angewiesen. Kein Teil kann ohne den andern das betreffende
Geschäft —- z. B. Prozessführung, Transaktionen mit Liegen-
Schäften oder Wertpapieren, Bauten usw. — vornehmen. Der
Mitwirkungsbeirat ist deshalb auch nicht gesetzlicher Vertreter
der Person unter Beiratschaft.

2. wird dem Beirat die Ver-
waltung des Vermögens übertragen, wogegen der Klient weiter-
hin frei über den Vermögensertrag, also auch über Renten und
einen allfälligen Arbeitserwerb, verfügen kann. Die Vermögens-
Verwaltung des Beirates hält sich in engeren Grenzen als jene des

Vormundes.

3. Schliesslich ist heute auch in Theorie und Praxis eine Verbin-
dung der beiden Arten der Beiratschaft, also eine

anerkannt. Das Bun-

desgericht hat diese kombinierte Form erstmals in einem Ent-
scheid vom 1. Februar 1940 anerkannt und ausgeführt, diese

Lösung sei am Platze, «wo die eine oder andere Art der Beirat-
schaft zum Schutz einer Person allein nicht genügen würde, eine



so weit gehende Einschränkung in der persönlichen Selbständig-
keit, wie sie in der Bevormundung liegt, dagegen unnötig
erscheint» (BGE 66 II 14).

Mit der Beiratschaft ist keine zwangsweise persönliche Fürsorge
verbunden. Es könnte also insbesondere auch unter dem Rechts-

titel der Beiratschaft keine zwangsweise Hospitalisierung ange-
ordnet werden. Doch ist rechtlich nichts dagegen einzuwenden —
und fürsorgerisch ist es zu begrüssen —, wenn der Beirat sich auf

freiwilliger Grundlage um das persönliche Wohl seines Klienten
bemüht.

Die praktischen Erfahrungen zeigen, dass viele Menschen, die
eine Entmündigung kategorisch ablehnen, die Anordnung einer
Beiratschaft zu akzeptieren vermögen. Und zudem steht fest, dass

die blosse Beschränkung der Handlungsfähigkeit im Sinne der
Beiratschaft sehr oft, häufiger als man gemeinhin annimmt, zu
einem wirksamen Schutze führt, so dass auf eine Entmündigung
verzichtet werden kann. Trägt man den Gefühlen und der sub-

jektiven Bewertungsskala des Klienten Rechnung, so bestehen

positive Voraussetzungen und ein günstiges Klima für die Zusam-
menarbeit (vgl. die gleiche Anschauung bei Wyrsch, Gerichtliche
Psychiatrie, 2. Aufl. Bern 1955, S. 83 und 85). Weil alle Arten
der Beiratschaft zu einer Beschränkung der Handlungsfähigkeit
führen, müssen sie gleich wie die Entmündigung in einem amt-
liehen Blatte des Wohn- und Heimatkantons veröffentlicht wer-
den. Erst nach erfolgter Publikation kann sich niemand mehr im
rechtsgeschäftlichen Verkehr mit einer Person unter Beiratschaft
auf seinen guten Glauben berufen (ZGB 397 i.V. mit 373).
Abgesehen von dieser Publikation führt die Beiratschaft aber

nicht zu dem, was man schon den «bürgerlichen Tod» genannt
hat. Insbesondere besitzt eine Person unter Beiratschaft weiterhin
das Aktivbürgerrecht und einen selbständigen Wohnsitz, der nach

eigenem Gutdünken verlegt werden kann. (Unter dem Gesichts-

punkt der Altersfürsorge ist es von keiner wesentlichen Bedeu-

tung, dass verbeirätete Personen im Besitze der elterlichen Gewalt
bleiben und für einen Eheabschluss nicht wie entmündigte Per-

sonen nach ZGB 99 auf einen Ehekonsens angewiesen sind.) Auf-
gäbe der Praxis ist es, die Möglichkeiten der Beiratschaft voll aus-

zuschöpfen und sorgfältig abzuwägen, ob im Einzelfall nicht eine

Beschränkung der Handlungsfähigkeit einer Entmündigung vor-
zuziehen sei.



III. E«//«àW/g»»g <2/r AIrfj"j"WrfÄ»2e TB/Y Ew/zag aUr

EDW/ÄWgr/iiEigE«'/

Die praktischen Erfahrungen zeigen immer wieder, dass sich alte

Menschen oft unter Aufbietung aller Kräfte gegen eine Entmün-

digung zur Wehr setzen. Entmündigung und Vormundschaft
werden als ehrenrührig betrachtet. Wer zeitlebens seine privaten
und öffentlichen Verpflichtungen erfüllt hat, wer im bisherigen
Leben weder kriminell noch armengenössig geworden ist, lehnt
es entschieden ab, im Alter unter Vormundschaft gestellt zu wer-
den. Deshalb kommt es selten vor, dass alte Menschen auf eige-
nes Begehren im Sinne von ZGB 372 entmündigt werden, obschon
der Gesetzgeber bei der Entmündigung auf eigenes Begehren
besonders an die Fälle von Altersschwäche gedacht hat. Besitzt

jemand noch eine derartige Einsicht in seine eigene Lage, dass er
bereit wäre, ein Entmündigungsbegehren zu stellen, so werden in
der Regel die milderen Formen der Beistandschaft oder Beirat-
Schaft zu einem ausreichenden Schutze führen. Die Entmündigung
nach ZGB 371 wegen Freiheitsstrafen können wir übergehen.
Und auch die Entmündigung nach ZGB 370 wegen Verschwen-

dung, Trunksucht, lasterhaften Lebenswandels oder Misswirtschaft
ist unter dem Gesichtspunkt der Altersfürsorge ohne spezifische
Bedeutung. So bleibt der Entmündigungsgrund nach ZGB 369

wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche in Verbindung mit
einem sozialen Versagen wie Unfähigkeit zur Besorgung der eige-
nen Angelegenheiten, dauernde Schutz- und Fürsorgebedürftig-
keit oder die Gefährdung der Sicherheit anderer. Schwere Fälle

von arteriosklerotischer oder seniler Demenz können eine Ent-

mündigung nach ZGB 369 nötig machen. Es ist klar, dass in sol-
chen Fällen die Beurteilung durch den Psychiater massgebend ins

Gewicht fällt. Für derartige Entmündigungen ist denn auch die

psychiatrische Begutachtung in ZGB 374 II obligatorisch vorge-
schrieben. Je nach den Besonderheiten des Falles erfolgt die

Begutachtung ambulant oder klinisch.
Auf die vormundschaftliche Tätigkeit, die persönliche Fürsorge,
Vermögensverwaltung und gesetzliche Vertretung umfasst, kann
im einzelnen nicht eingetreten werden. An dieser Stelle muss

lediglich darauf hingewiesen werden, dass nur die Entmündigung
eine Rechtsgrundlage schafft für eine zwangsweise Hospitalisie-
rung in einem Altersheim, Pflegeheim oder in einer psychiatri-
sehen Klinik (ZGB 406 mit 421 Ziff. 13). Zwar kann eine Ein- 50



Weisung auch als vorsorgliche Massnahme im Entmündigungs-
verfahren nach ZGB 386 erfolgen. Als gesetzliche Zwangsmass-
nähme ist sie aber nicht möglich in Verbindung mit einer Bei-
standschaft oder Beiratschaft. Hier liegt meines Erachtens ein

Problem, das einer eingehenden Untersuchung wert wäre. Es stellt
sich die Frage, ob nicht durch Schaffung einer entsprechenden
Rechtsgrundlage den Behörden die Kompetenz verliehen werden
sollte, beim Vorliegen bestimmter Kriterien eine Hospitalisierung
anzuordnen, ohne dass deswegen die extreme Massnahme der

Entmündigung ausgesprochen werden müsste. Ich möchte diese

Frage zur Diskussion stellen, fühle mich aber durchaus nicht kom-

petent, eine nach allen Richtungen geklärte Antwort zu geben.
Am Ende meiner Ausführungen möchte ich darauf hinweisen,
dass der Sozialarbeiter, der nicht in der Altersfürsorge tätig ist,
von den spezifischen Problemen des alten Menschen, von seinen

Bedürfnissen, Nöten und mitunter recht beschränkten Möglich-
keiten oft keine umfassenden Kenntnisse besitzt. Diese Feststel-

lung trifft auch zu für die vormundschaftlichen Organe. Jede sich
bietende Gelegenheit sollte benützt werden, um aufklärend zu
wirken. Dabei denke ich nicht nur an die Ausbildung in den Schu-

len für soziale Arbeit. Auch jeder Psychiater besitzt als Experte
die Möglichkeit, in seinen Gutachten um vermehrtes Verständnis
für alte Menschen zu werben. Er wendet sich mit seinem Gutach-
ten an eine Fürsorgebehörde, vielleicht auch an ein Gericht, und

vermag auf Einstellung und Haltung einen massgebenden Ein-
fluss auszuüben. Vertieftes Verständnis für die Probleme des

Alters führt nicht nur zu einer qualifizierteren Altersfürsorge,
sondern dient auch den psychohygienischen Bedürfnissen des

Sozialarbeiters, der sich in seiner Tätigkeit dann nicht aufreibt,
wenn er über jenes souveräne Wissen verfügt, das ihm diagno-
stische Ueberlegungen ermöglicht. Mit dieser Feststellung kann
einmal mehr die Parallelität der Interessen auf dem Gebiet der
sozialen Arbeit aufgezeigt werden. Max Hess-Häberli

Vouez toute votre attention à ces deux insignes!

A plusieurs reprises, nous avons dû malheureusement constater

que l'on avait exploité la générosité bien connue de nos popula-
tions et abusé même de leur bonne volonté. Afin de les préserver,

51 dorénavant, de certaines entreprises douteuses et afin de sauve-
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